
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/10/13 7Ob173/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1971

Norm

ARB 1965 Art3 Abs3

ZPO §54

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 54 Abs 1 ZPO, die Voraussetzung für einen verfahrensrechtlichen und daher

ö9entlichrechtlichen Anspruch ist, hat nichts damit zu tun, welche Kosten der Versicherungsnehmer vom Versicherer

auf Grund der abgeschlossenen Rechtsschutzversicherung ersetzt verlangen kann.
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